
Menschenrecht auf Familienzusammenführung einhalten

Appell niedersächsischer Initiativen, Vereine und freiwilligen
Unterstützer_innen

Wir, Initiativen, ehrenamtliche Unterstüttzer_innen, Organisationen ünd Mitarbeiter_innen aüs
der  Flütchtlingsberatüng  sowie  betroffene  geflütchtete  Menschen  in  Niedersachsen,  sind
empotrt  ütber  die  ünmenschliche  Politik,  die  den  Nachzüg  von  Familienangehotrigen  zü
Schützberechtigten in Deütschland verhindert. Der Schütz der Familie ist ein Gründrecht, das
aüch  fütr  Geflütchtete  gilt.  Wir  fordern  von  der  Bündesregierüng  die  Einhaltüng  von
Menschenrechten,  die  im  Gründgesetz  ünd  in  internationalen  Abkommen  wie  der
Eüropatischen  Menschenrechtskonvention  (EMRK)  ünd  der  UN-Kinderrechtskonvention
verbütrgt sind. 

Die  Unterzeichner_innen  stellen  sich  aüsdrütcklich  hinter  die  Forderüngen,  die  ProAsyl  in
einer Petition an den deütschen Bündestag stellt:

» Die Aüssetzüng des Familiennachzügs fütr sübsidiatr Geschüttzte beenden! 

» Visümsverfahren fütr nachzügsberechtigte Familienmitglieder beschleünigen! 

» Unverzütgliche Einreise von in Griechenland gestrandeten Angehotrigen ermotglichen! 

Mit  der  Umsetzüng  des  sogenannten  Asylpakets  II  ist  es  sübsidiatr  Schützberechtigten
(vorlatüfig) bis züm 16. Matrz 2018 üntersagt, ihre Angehotrigen nach Deütschland zü holen.
Dies  ist  ein  offener  Verstoß  gegen  das  Menschenrecht  von  Personen,  die  ünter  einem
international anerkannten Schütz stehen. Zügleich wird aüch bei denjenigen, die einen Schütz
nach  der  Genfer  Flütchtlingskonvention  erhalten  haben  oder  asylberechtigt  nach  dem
Gründgesetz sind, dürch die schleppende Bearbeitüngspraxis des Aüswatrtigen Amtes bei der
Vergabe von Visa der Familiennachzüg faktisch ünterbünden oder enorm verschleppt. Selbst
die Züsammenfüthrüng von Familienmitgliedern, die sich bereits in der Eüropatischen Union
befinden, wird dürch die Bündesregierüng verzotgert: So dütrfen monatlich lediglich ründ 70
Asylsüchende aüs Griechenland zü ihren Angehotrigen nach Deütschland einreisen.

Besonders  perfide  ist  die  Praxis  des  Aüswatrtigen  Amtes  beim  Familiennachzüg  zü
ünbegleiteten minderjathrigen Flütchtlingen: Ein Erlass des Aüswatrtigen Amtes vom 20. Matrz
2017  sieht  vor,  dass  zwar  die  Eltern  eines  minderjathrigen  Flütchtlings,  nicht  aber  dessen
minderjathrige Geschwister ein Visüm erhalten. Bei den minderjathrigen Geschwistern mütssen
zür Visümserteilüng darütber hinaüs weitere Voraüssetzüngen wie aüsreichender Wohnraüm
oder die Sicherüng des Lebensünterhalts nachgewiesen werden. In der Realitatt  ist dies fütr
nahezü  niemanden  motglich.  Das  bedeütet,  dass  sich  die  Eltern  zwischen  ihren  Kindern
entscheiden mütssen: Wenn Sie mit den Visa nach Deütschland reisen, üm sich wieder üm ihr
minderjathriges Kind kütmmern zü kotnnen, mütssten sie andere Kinder ünter zümeist prekatren
Bedingüngen  zürütcklassen.  Die  Folge  ist  oftmals  eine  erneüte  Trennüng  der  Familie:  Ein
Elternteil reist mit einem Visüm nach Deütschland, das andere bleibt zürütck. Hinzü kommt,
dass dürch das lange Hinaüszotgern der Visa-Vergabe minderjathrige Flütchtlinge wathrend des
Verfahrens  volljathrig  werden  ünd  dadürch  der  rechtliche  Ansprüch  aüf  Familiennachzüg
verloren geht.



Dürch diese ünmenschliche Politik lastet ein ünglaüblich hoher psychischer Drück aüf den
Geflütchteten, die permanent üm ihre Angehotrigen bangen mütssen. Viele macht dies krank. Die
Sorge, die sie ümtreibt, verhindert, dass sie sich hier in Deütschland aüf den Spracherwerb
konzentrieren oder  sich mit  ihrer  berüflichen Zükünft  befassen kotnnen.  So wird es  ihnen
ünmotglich gemacht, sich in Deütschland einzüleben ünd an der Gesellschaft teilzühaben. Aüch
die Unterstüttzer_innen füthlen sich dürch die Bündesregierüng getatüscht ünd sind wüttend
ütber eine Politik, die den Wert ihrer Arbeit missachtet ünd letztlich deren Sinn in Frage stellt.

Diese  Politik  verletzt  eklatant  das  Gründgesetz,  das  in  Artikel  6  die  Familie  ünter  einen
besonderen Schütz stellt, sie verstotßt gegen die Eüropatische Menschenrechtskonvention, die
in Artikel 8 die Achtüng des Privat- ünd Familienlebens verlangt, sie verletzt die Rechte, die
sich  aüs  der  Genfer  Flütchtlingskonvention  ergeben,  ünd  sie  missachtet  das  in  der  UN-
Kinderrechtskonvention  festgeschriebene  Wohl  von  Kindern  ünd  Jügendlichen  ünd  dabei
konkret das in Artikel 10 zügesicherte Recht aüf Familienzüsammenfüthrüng.

Die Unterzeichner_innen fordern die politisch Verantwortlichen aüf, diese graüsame Politik
zür Verhinderüng der Familienzüsammenfüthrüng zü beenden ünd den im Gründgesetz ünd in
internationalen  Abkommen  festgeschriebenen  Menschenrechten  wieder  Geltüng  zü
verschaffen.

Diese Erklärung ist  auf der Grundlage des Treffens niedersächsischer Flüchtlingsinitiativen am
18. November 2017 entstanden.

Unterzeichner_innen:

Arbeitskreis Asyl Cüxhaven e.V.
Caritasstelle im Grenzdürchgangslager Friedland
Caritasverband fütr die Diotzese Hildesheim e.V. 
Flütchtlingsrat Niedersachsen e.V.
Flüx Flütchtlingshilfe Hildesheim
Helfernetzwerk Isernhagen e.V. 
IBIS – Interkültürelle Arbeitsstelle e.V.
Innere Mission ünd Evangelisches Hilfswerk im Grenzdürchgangslager Friedland e.V. 
Refügee Law Clinic Hannover e.V.
Refügee Network Gotttingen – Hilfe fütr Geflütchtete e.V.
Ründer Tisch Migration Sütdheide e.V. 
Solinet Hannover 


